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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  Art. 1 § 1 Zweck-
bestimmung 

 rechtlich/inhaltlich Es fehlt eine Zweckbestimmung. Eine 
Angleichung der Zweckbestimmung 
aus der aktuellen StrlSchV an das 
StrlSchG bietet sich an. 
 

Zweck dieser Verordnung ist 
es, zum Schutz des Menschen 
und der Umwelt vor der 
schädlichen Wirkung ionisie-
render Strahlung Grundsätze 
und Anforderungen für Vor-
sorge- und Schutzmaßnahmen 
zu regeln, insbesondere bei 
geplanten Expositionssituatio-
nen, Notfallexpositionssituati-
onen und bestehenden Expo-
sitionssituationen. 
 

2  Art. 1 Gender-
klausel 
 

 inhaltlich/redaktionell 
 

Es wird nur die männliche Formulie-
rung in der Verordnung gewählt (z.B. 
Ärzte oder Zahnärzte). Es sollte somit 
eine Genderklausel in der Verordnung 
zumindest in einer Fußnote anzufin-
den sein. 
 

Textvorschlag: 
„Die in der vorliegenden Ver-
ordnung gewählte männliche 
Form bezieht sich immer zu-
gleich auf weibliche und 
männliche Personen. Auf eine 
Doppelbezeichnung wurde zu-
gunsten einer besseren Les-
barkeit verzichtet.“ 
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3  Art 1 § 1 Begriffs-

bestimmungen 
 redakt. Keine logische Systematik bei den Be-

griffen. 
z.B.  Nr. 11 Spezifische Aktivität statt 
Aktivität, spezifische 
wie in Nr. 13 Überwachung, Ärztliche 
 

Nr. 11 Aktivität, spezifische 

4  Art. 1 § 1 Abs.15 
 

(11) Vorkommnis: Ereignis in ei-
ner geplanten Expositionssitua-
tion, das zu einer unbeabsichtig-
ten Exposition geführt hat, füh-
ren könnte oder beinahe ge-
führt hätte, einschließlich  
des Eintretens eines Störfalls o-
der Notfalls. 

Inhaltlich Störfalldefinition fehlt. Es fehlt die De-
finition des Begriffs „Störfall“. 
Der Begriff „Notfall“ wird im Strahlen-
schutzgesetz definiert (§ 5 Abs. 26 des 
Strahlenschutzgesetzes). 
Der Begriff Störfall wird an mehreren 
Stellen des Entwurfs der StrlSchV ver-
wendet. 
 

Ergänzung der Begriffsbestim-
mungen um Abs. (xx) mit der 
Definition des Störfalls. 
 
In Artikel 1 § 2 wird nach Ab-
satz 8 ein neuer Absatz 9 ein-
gefügt mit der Begriffsdefini-
tion:  
„Störfall: Ereignis bzw. Ereig-
nisablauf, bei dessen Eintre-
ten der Betrieb der Anlage o-
der die Tätigkeit aus sicher-
heitstechnischen Gründen 
nicht fortgeführt werden kann 
und für den die Anlage auszu-
legen ist oder für den bei der 
Tätigkeit vorsorglich Schutz-
vorkehrungen vorzusehen 
sind.“ 
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5  Art. 1 § 1   inhaltlich Es fehlt die Definition der Aktivitäts-
konzentration. Der Begriff ist im Ent-
wurf des Verordnungstextes in §§ 92, 
141, 142, 143 zu finden.  
Eine Übernahme der Definition der ak-
tuellen geltenden StrlSchV (§ 3 Abs.2 
Nr. 4) wird befürwortet. 
 

§ 3 Abs. 2 Nr.4 a.F. StrlSchV 
übernehmen. 
 
„Verhältnis der Aktivität eines 
Radionuklids zum Volumen 
des Materials, in dem das Ra-
dionuklid verteilt ist.“ 

6  Begründung zu 
Art.  1 § 13 

Vor dem Hintergrund des Be-
griffs „Anmeldung“ gemäß Arti-
kel 4 Nummer 57 der Richtlinie 
2013/59/Euratom und des Be-
griffs „Anzeige“ gemäß Artikel 4 
Nummer 86 der Richtlinie sowie 
der von der Richtlinie vorgege-
benen abgestuften Vorgehens-
weise bei der regulatorischen 
Kontrolle („graded approach“) 
wird der Begriff der „Anzeige“ 
wird durch den der „Anmel-
dung“ ersetzt. 
 

Redakt. Ein „wird“ streichen. Vor dem Hintergrund des Be-
griffs „Anmeldung“ gemäß Ar-
tikel 4 Nummer 57 der Richtli-
nie 2013/59/Euratom und des 
Begriffs „Anzeige“ gemäß Arti-
kel 4 Nummer 86 der Richtli-
nie sowie der von der Richtli-
nie vorgegebenen abgestuften 
Vorgehensweise bei der regu-
latorischen Kontrolle („graded 
approach“) wird der Begriff 
der „Anzeige“ wird durch den 
der „Anmeldung“ ersetzt. 
 

7  Art. 1 §23 Satz 1 Die Bauart eines Störstrahlers 
darf nach § 45 Absatz 1 Num-
mer 1 des Strahlenschutz-geset-
zes nur dann zugelassen wer-
den, wenn sichergestellt ist, 
dass… 
 

redakt. Bindestrich zu viel  
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8  Art. 1 §24 Satz 1 
Nr. 3 

3. die Qualitätskontrolle nach 
Nummer 2 durch einen von der 
Zulassungsbehörde zu benen-
nenden Sachverständigen über-
wachen zu lassen,  
 

inhaltl. Die Hersteller suchen sich z.Z. selbst 
aus, von wem sie als behördlich be-
stimmte SV die Prüfungen durchfüh-
ren lassen. Soll künftig die Zulassungs-
behörde einen SV benennen oder 
kann sich der Hersteller aus der be-
hördlich bestimmten SV einen aussu-
chen? 
Es wird eine Beibehaltung der bisheri-
gen Praxis befürwortet. Eine entspre-
chende Anpassung der Formulierung 
ist notwendig. 
 

Änderung der Formulierung 
in: 
3. die Qualitätskontrolle nach 
Nummer 2 durch einen von 
der Zulassungsbehörde be-
stimmten Sachverständigen 
überwachen zu lassen 

9  Art.1 § 36 Abs. 1 
Nr.5 und 6 
 

5. von Gebäuden Räumen, 
Raumteilen und Bauteilen zur 
Wieder- und Weiterverwen-
dung  
 
6. von Gebäuden Räumen, 
Raumteilen und Bauteilen zum 
Abriss  
 

redakt. Komma fehlt zwischen Gebäude und 
Räumen. 

5. von Gebäuden, Räumen, 
Raumteilen und Bauteilen zur 
Wieder- und Weiterverwen-
dung  
 
6. von Gebäuden, Räumen, 
Raumteilen und Bauteilen 
zum Abriss  
 

10  Art.1 § 40 Abs.1 (1)Bei einer spezifischen Frei-
gabe zur Beseitigung sowie von 
Metallschrott zum Recycling 
dürfen bei der für die Freigabe 
zuständigen Behörde keine Be-
denken gegen die abfallrechtli-

inhaltl./redakt. Beseitigung von was? Eine Spezifizie-
rung des Begriffs „Beseitigung“ ist ge-
boten. Angleichung an die Formulie-
rung in §36 Abs.1 Nr.3 und 4, auf die 
sich § 40 Abs.1 beziehen soll. 

Bei einer spezifischen Frei-
gabe von festen Stoffen zur 
Beseitigung auf Deponien und 
Stoffen zur Beseitigung in ei-
ner Verbrennungsanlage so-
wie von Metallschrott zum Re-
cycling dürfen bei der für die 
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che Zulässigkeit des vorgesehe-
nen Verwertungs- oder Beseiti-
gungsweges und seine Einhal-
tung bestehen.  
 

Freigabe zuständigen Behörde 
keine Bedenken gegen die ab-
fallrechtliche Zulässigkeit des 
vorgesehenen Verwertungs- 
oder Beseitigungsweges und 
seine Einhaltung bestehen.  
 

11  Art.1 § 42 Abs. 2 (2) Messungen der spezifischen 
Aktivität (Freimessungen), die 
zur Feststellung der Überein-
stimmung mit dem Inhalt des 
Freigabebescheids erforderlich 
sind, und ihre Ergebnisse sind 
von dem Strahlenschutzverant-
wortlichen, der Inhaber der 
Freigabe ist, zu dokumentieren.  

 

inhaltlich Die Behörde hat bei Nichteinhaltung 
dieser Regelung keine ausreichenden 
Reaktionsmöglichkeiten. Die ord-
nungsgemäße Dokumentation ist für 
die Nachvollziehbarkeit der Freigabe 
essentiell. Es bietet sich deswegen an, 
die Einhaltung der Dokumentations-
pflicht durch die Einfügung eines er-
gänzenden OWi-TB sicherzustellen. 
 

Ergänzung des Art.1 § 171 
Abs.1 um eine Nummer mit 
folgender Formulierung: 
 
„entgegen § 42 Abs.2 nicht 
dafür sorgt, dass Messungen 
der spezifischen Aktivität 
(Freimessungen), die zur Fest-
stellung der Übereinstimmung 
mit dem Inhalt des Freigabe-
bescheids erforderlich sind, 
und ihre Ergebnisse vollstän-
dig dokumentiert werden, 
 

12  Art.1 § 43 Abs.2 (2) Die Pflichten der folgenden 
Vorschriften dürfen dem Strah-
lenschutzbeauftragten nicht 
übertragen werden: § 31 Absatz 
1 Satz 1, § 44 Absatz 2, § 45 Ab-
satz 1 Satz 1 und 3 und Absatz 2, 
§ 53, § 73 Absatz 3 Satz 2, § 86, 
§ 89 Absatz 3, § 94 Absatz 1 Satz 

redakt. Es gibt keinen Satz 1. (2) Die Pflichten der folgenden 
Vorschriften dürfen dem 
Strahlenschutzbeauftragten 
nicht übertragen werden: § 31 
Absatz 1 Satz 1, § 44 Absatz 2, 
§ 45 Absatz 1 Satz 1 und 3 und 
Absatz 2, § 53, § 73 Absatz 3 
Satz 2, § 86, § 89 Absatz 3, § 
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1, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4, 
§ 96 Absatz 2 bis 4, § 106 Absatz 
1 und 2, § 118 Absatz 1 und § 
125 Absatz 1 Satz 1 und § 134 
Nummer 4.  
 

94 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 4, § 96 Ab-
satz 2 bis 4, § 106 Absatz 1 
und 2, § 118 Absatz 1 und § 
125 Absatz 1 Satz 1 und § 134 
Nummer 4. 
 

13  Art.1 § 49 Abs. 2 Die Aktualisierung ist der zu-
ständigen Behörde nachzuwei-
sen. Diese entscheidet über die 
Anerkennung der Aktualisie-
rung.  
 

inhaltl. Über die im Einzelfall andere geeig-
nete Weise der Aktualisierung kann 
auch die zuständige Stelle entscheiden 
(zB Ärztekammer). 
 

Die Aktualisierung ist der zu-
ständigen Behörde oder der 
zuständigen Stelle nachzuwei-
sen. 
 

14  Art.1 § 51 Kurse nach §§ 47 bis 49 dürfen 
von der für die Kursstätte zu-
ständigen Stelle nur anerkannt 
werden, wenn die Kursinhalte 
geeignet sind, die für das jewei-
lige Tätigkeitsgebiet notwendi-
gen Fertigkeiten und das not-
wendige Wissen im Strahlen-
schutz entsprechend der für das 
jeweilige Tätigkeitsgebiet gel-
tenden Fachkunderichtlinien zu 
vermitteln, die Qualifikation des 
Lehrpersonals und die Ausstat-
tung der Kursstätte eine ord-

inhaltl. Die Erneuerung der StrlSchV sollte 
auch dazu genutzt werden auf aktuelle 
Entwicklungen einzugehen und 
Rechtssicherheit zu schaffen. Online-
Kurse werden immer beliebter, folg-
lich sollten die in ihnen erworbenen 
Qualifikationen in einem gesetzlich 
festgelegten Umfang bundesweit an-
erkannt werden. Zum Zweck der Qua-
litätssicherung sollten mindestens 
50% Präsenzteil vorgeschrieben sein. 
Um dies einheitlich im Bundesgebiet 
festzulegen, ist ein ergänzender Satz 
einzufügen. 
 

Einfügen eines Satz 2: 
 
„Bei Fernlernkursen (Online-
Kursen) ist auf ein für das Er-
reichen des Kursziels ausrei-
chendes Verhältnis zwischen 
Online- und Präsenzanteilen 
zu achten, wobei der Online-
anteil den Präsenzanteil nicht 
überschreiten darf.“ 
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nungsgemäße Wissensvermitt-
lung gewährleisten und eine Er-
folgskontrolle stattfindet. 
 

15  Art. 1 § 61 Abs. 1 
Satz 1 

Der Strahlenschutzverantwortli-
che hat dafür zu sorgen, dass an 
Personen, die sich in einem 
Strahlenschutzbereich aufhal-
ten, die Körperdosis nach Maß-
gabe des § 62 ermittelt wird. 

inhaltl. Überwachungsbereiche wurden bisher 
insbesondere zur Regelung des Zu-
tritts eingerichtet und nicht aus Grün-
den der physikalischen Strahlenschutz-
kontrolle.  
Die Anzahl der zu überwachenden Per-
sonen würde unnötig erhöht.  
Die bisherige Regelung der obligatori-
schen Überwachungspflicht nur im 
Kontrollbereich hat sich bewährt.  
Die EU-Grundnorm fordert ebenfalls 
keine Personendosimetrie im Überwa-
chungsbereich. 
 
Bisherige Formulierung(§ 40 Abs. 5 
alte Verordnung): Die Behörde kann 
anordnen, dass bei Personen die sich 
im Überwachungsbereich aufhalten, 
die Körperdosis ermittelt wird. 
 

Der Strahlenschutzverant-
wortliche hat dafür zu sorgen, 
dass an Personen, die sich im 
Kontrollbereich  aufhalten, 
die Körperdosis nach Maß-
gabe des § 62 ermittelt wird. 
 
 

16  Art.1 § 61 Abs.1 
Satz 4 

…dass die Ermittlungsergebnisse 
spätestens sechs Monate nach 
einem Aufenthalt im Strahlen-
schutzbereich vorliegen. 

inhalt. Klärung ob 6 Monate nach Überwa-
chungsbeginn oder -ende. 

„Nach Überwachungsende“ 
wird von den Messstellen be-
vorzugt, damit kann bei 3-mo-
natiger Überwachung das Do-
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simeter einen Überwachungs-
zeitraum später zurückgesen-
det werden und die Mess-
stelle hat genügend Zeit zur 
Auswertung.  
Ansonsten 7 Monate. 
 

17  Art. 1 § 62 Abs. 4 
Satz 2 

Die zuständige Behörde legt 
eine Ersatzdosis fest und veran-
lasst, dass die Ersatzdosis an das 
Strahlenschutzregister nach § 
170 Strahlenschutzgesetz über-
mittelt wird. 

inhaltlich/rechtlich 1)Die derzeitige Formulierung führt zu 
einem unverhältnismäßigen Mehrauf-
wand. Eine Ermessensvorschrift er-
scheint sinnvoller. 
 
2) Soweit von der Behörde eine Ersatz-
dosis festgelegt wird, sollte diese der 
betreffenden bestimmten Messstelle 
gemeldet werden, um ein Auseinan-
derlaufen der Datenbanken zu vermei-
den. Die Ersatzdosis sollte nur der be-
stimmten Messstelle übermittelt wer-
den (diese leitet ohnehin weiter an 
das Register.). 
 

Die zuständige Behörde kann 
eine Ersatzdosis festlegen und 
veranlasst, dass die Ersatzdo-
sis an das Strahlenschutzregis-
ter nach § 170 Strahlenschutz-
gesetz  die nach § 169 des 
Strahlenschutzgesetzes be-
stimmte 
Messstelle übermittelt wird. 
 

18  Art.1 § 84 Abs.2 
letzter Satz 

Die Behörde kann Ausnahmen 
von den Sätze 1 und 2 gestat-
ten, wenn dadurch Einzelne o-
der die Allgemeinheit nicht ge-
fährdet werden.  
 

redakt.  Die Behörde kann Ausnahmen 
von den Sätzen 1 und 2 ge-
statten, wenn dadurch Ein-
zelne oder die Allgemeinheit 
nicht gefährdet werden.  
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19  Art.1 § 87 Abs. 3 (3) Der Strahlenschutzverant-
wortliche hat dafür zu sorgen, 
dass  
1. bei Anlagen zur Erzeugung io-
nisierender Strahlung der letzte 
Prüfbericht nach § 81 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
oder Absatz 4,  

2. bei Bestrahlungsvorrichtun-
gen und bei Geräten für die 
Gammaradiographie jeweils der 
letzte Prüfbericht nach § 81 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b und § 82 Absatz 1 und  

3. bei Störstrahlern der letzte 
Prüfbericht nach § 81 Absatz 4.  
 

redakt. Satz unvollständig. (3) Der Strahlenschutzverant-
wortliche hat dafür zu sorgen, 
dass  
1. bei Anlagen zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung der 
letzte Prüfbericht nach § 81 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe b oder Absatz 4,  

2. bei Bestrahlungsvorrichtun-
gen und bei Geräten für die 
Gammaradiographie jeweils 
der letzte Prüfbericht nach § 
81 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe b und § 82 Absatz 1 
und  

3. bei Störstrahlern der letzte 
Prüfbericht nach § 81 Absatz 
4.  
 
bereitgehalten wird. 
 

20  Art.1 § 88 Abs. 2 (2) Der Hersteller oder Einführer 
darf einem anderen einen ge-
nehmigungsbedürftigen Stör-
strahler nur überlassen, wenn er 
einen deutlich sichtbaren Hin-
weis auf die Genehmigungsbe-
dürftigkeit enthält.  

redakt./inhalt. Es wird nicht eindeutig klar, ob mit 
„er“ der Störstrahler oder der „an-
dere“ gemeint ist. Dementsprechend 
muss der Absatz formuliert werden. 
 

(2) Der Hersteller oder Einfüh-
rer darf einem anderen einen 
genehmigungsbedürftigen 
Störstrahler nur überlassen, 
wenn am Störstrahler ein 
deutlich sichtbarer Hinweis 
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 auf die Genehmigungsbedürf-
tigkeit angebracht ist. 
 

21  Art.1 § 91 Abs. 1 (1) Die zuständige Behörde hat 
jährlich die von einer repräsen-
tativen Person erhaltenen Kör-
perdosen nach § 80 Absatz 1 
und 2 des Strahlenschutzgeset-
zes unter Berücksichtigung der 
in Anlage 11 Teil A bis C oder, im 
Fall von in der Überwachung 
verbleibenden Rückständen, der 
in Anlage 6 genannten Expositi-
onspfade, Lebensgewohnheiten 
der repräsentativen Person und 
der dort genannten übrigen An-
nahmen für folgende geneh-
migte oder angezeigte Tätigkei-
ten zu ermitteln:  
 

inhaltlich Eine Übertragung der Aufgabe an das 
BfS, wie im StrlSchG vorgesehen, sollte 
erfolgen. Dies wäre die Ausfüllung der 
Gesetzesgrundlage § 185 Abs. 2 Nr. 
StrlSchG. 
 

Die zuständige Behörde Das 
Bundesamt für Strahlenschutz 
hat jährlich die von einer re-
präsentativen Person erhalte-
nen Körperdosen nach § 80 
Absatz 1 und 2 des Strahlen-
schutzgesetzes unter Berück-
sichtigung der in Anlage 11 
Teil A bis C oder, im Fall von in 
der Überwachung verbleiben-
den Rückständen, der in An-
lage 6 genannten Expositions-
pfade, Lebensgewohnheiten 
der repräsentativen Person 
und der dort genannten übri-
gen Annahmen für folgende 
genehmigte oder angezeigte 
Tätigkeiten zu ermitteln:  
 

22  Art.1 § 94 Begrün-
dung 

§ 84 basiert auf § 81 Nummer 
10 des Strahlenschutzgesetzes 
und dient der Umsetzung von 
Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe b 
der Richtlinie 2013/59/Euratom. 

redakt. Verweis ist falsch. § 94 basiert auf § 81 Nummer 
10 des Strahlenschutzgesetzes 
und dient der Umsetzung von 
Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe 
b der Richtlinie 2013/59/Eu-
ratom. 
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23  Art.1 § 97 Über § 72 Absatz 3 des Strahlen-
schutzgesetzes hinaus hat der 
Strahlenschutzverantwortliche 
dafür zu sorgen, dass bei einem 
Notfall oder Störfall unverzüg-
lich alle notwendigen Maßnah-
men zur Verringerung der Fol-
gen des Notfalls oder Störfalls 
getroffen werden. 

inhaltlich Es sollte neben dem SSV ausdrücklich 
der SSB genannt  werden. Die Begrün-
dung, dass die Formulierung „hat da-
für zu sorgen“ ausreicht, um den Rück-
griff auf den SSB zu ermöglichen ist 
unzureichend. 
Der Paragraf verweist nunmehr in der 
aktuellen Entwurfsfassung explizit auf 
§ 72 Abs. 3 StrlSchG. Dessen Formulie-
rung ist: „Der SSV und der SSB haben 
dafür zu sorgen,…“ 
 
Es stellt sich die Frage warum die For-
mulierung „hat dafür zu sorgen“ in der 
StrlSchV als ausreichend betrachtet 
wird, im StrlSchG jedoch nicht. 
Die Formulierung der StrlSchV sollte 
dem StrlSchG angepasst werden. 
 

Über § 72 Absatz 3 des Strah-
lenschutzgesetzes hinaus ha-
ben der Strahlenschutzverant-
wortliche und der Strahlen-
schutzbeauftragte dafür zu 
sorgen, dass bei einem Notfall 
oder Störfall unverzüglich alle 
notwendigen Maßnahmen zur 
Verringerung der Folgen des 
Notfalls oder Störfalls getrof-
fen werden. 

24  Art.1 § 105 Abs.1 (1) Der Strahlenschutzverant-
wortliche hat dafür zu sorgen, 
dass für Anlagen zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung, Be-
strahlungsvorrichtungen, 
Röntgeneinrichtungen oder 
sonstige Vorrichtungen oder Ge-
räte nach § 104 Absatz 1 nach 
der Inbetriebnahme regel-mä-
ßig und in den erforderlichen 

inhaltl. Mindestanforderungen bzgl. der 
grundlegenden Prüfintervalle zur Kon-
stanzprüfung sollten wie bisher  auf 
Verordnungsebene geregelt sein (ana-
log § 16 Abs. 3 RöV für med. Röntgen-
einrichtungen). 
 

(1) Der Strahlenschutzverant-
wortliche hat dafür zu sorgen, 
dass für Anlagen zur Er-zeu-
gung ionisierender Strahlung, 
Bestrahlungsvorrichtungen, 
Röntgeneinrichtungen oder 
sonstige Vorrichtungen oder 
Geräte nach § 104 Absatz 1 
nach der Inbetriebnahme re-
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Zeitabständen geprüft wird, ob 
die für die Anwendung er-for-
derliche Qualität im Sinne des § 
14 Absatz 1 Nummer 5 des 
Strahlenschutzgesetzes weiter-
hin erreicht wird (Konstanzprü-
fung). Hierzu ist insbesondere 
zu prüfen, ob die Be-zugswerte, 
die nach § 104 Absatz 2 in der 
letzten Abnahmeprüfung erho-
ben wurden, ein-gehalten wer-
den. In Fällen des § 104 Absatz 3 
ist zudem zu prüfen, ob auch 
das Gesamt-system die für die 
Anwendung erforderliche Quali-
tät im Sinne des § 14 Absatz 1 
Nummer 5 des Strahlenschutz-
gesetzes weiterhin erreicht.  
 

gelmäßig und in den erforder-
lichen Zeitabständen, mindes-
tens jedoch monatlich, ge-
prüft wird, ob die für die An-
wendung erforderliche Quali-
tät im Sinne des § 14 Absatz 1 
Nummer 5 des Strahlen-
schutzgesetzes weiterhin er-
reicht wird (Konstanzprüfung). 
Hierzu ist insbesondere zu 
prüfen, ob die Be-zugswerte, 
die nach § 104 Absatz 2 in der 
letzten Abnahmeprüfung er-
hoben wurden, ein-gehalten 
werden. In Fällen des § 104 
Absatz 3 ist zudem zu prüfen, 
ob auch das Gesamt-system 
die für die Anwendung erfor-
derliche Qualität im Sinne des 
§ 14 Absatz 1 Nummer 5 des 
Strahlenschutzgesetzes wei-
terhin erreicht. Die zuständige 
Behörde kann Abweichungen 
von der Frist nach Satz 1 fest-
legen. 
 

25  Art. 1 § 110 Abs.8  …, dass hierdurch für Angehö-
rige und Dritte eine effektive 

inhaltl. In Analogie zum Bevölkerungsgrenz-
wert und Ziff. 9.1 RL Strahlenschutz in 
der Medizin: 1 mSv im Kalenderjahr  

…,dass hierdurch für Angehö-
rige und Dritte eine effektive 



 

Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts – Länderbeteiligung v. 30.05.2018     BMU S II 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

Dosis von nicht mehr als 1 Milli-
sievert auftreten kann  
 

Dosis von nicht mehr als 1 Mil-
lisievert im Kalenderjahr auf-
treten kann. 
 

26  Art.1 § 111 Abs. 5 Der Teleradiologe hat die für 
das Gesamtgebiet der Röntgen-
untersuchung oder Röntgenbe-
handlung erforderliche Fach-
kunde im Strahlenschutz zu be-
sitzen.  
 

inhaltl. Zweck der Teleradiologie ist die Unter-
suchung eines Menschen durch einen 
fachkundigen Arzt (Teleradiologen). Er 
benötigt nicht die Fachkunde „Be-
handlung“. 

Der Teleradiologe hat die für 
das Gesamtgebiet der Rönt-
genuntersuchung erforderli-
che Fachkunde im Strahlen-
schutz zu besitzen.  

27  Art. 1 § 112 Abs. 1  (1) Der Strahlenschutzverant-
wortliche hat dafür zu sorgen, 
dass eine Person, an der ionisie-
rende Strahlung oder radioak-
tive Stoffe angewendet wird, 
vor der Anwendung über das Ri-
siko der Strahlenanwendung in-
formiert wird.  
 

redakt.  (1) Der Strahlenschutzverant-
wortliche hat dafür zu sorgen, 
dass eine Person, an der ioni-
sierende Strahlung oder radio-
aktive Stoffe angewendet 
werden, vor der Anwendung 
über das Risiko der Strahlen-
anwendung informiert wird. 
 

28  Art.1 § 112 Abs.2 
Nr.2 

(2) Der Strahlenschutzverant-
wortliche hat dafür zu sorgen, 
dass Betreuungs- oder Begleit-
personen vor dem Betreten des 
Kontrollbereichs  
1. über mögliche Gefahren der 
Exposition aufgeklärt werden 
und  

inhalt. Wie sollen diese schriftlichen Hinweise 
aussehen? Um einen einheitlichen In-
formationsstandart der Betreuungs- 
und Begleitpersonen zu gewährleis-
ten, müsste ein bundeseinheitlich gül-
tiges Merkblatt erarbeitet werden, 
welches den Praxen zur Verfügung ge-
stellt wird. 
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2. ihnen geeignete schriftliche 
Hinweise auszuhändigen sind.  
 

29  Art.1 § 114 Der Strahlenschutzverantwortli-
che hat dafür zu sorgen, dass 
vor dem erstmaligen Ein-satz o-
der einer wesentlichen Ände-
rung eines Behandlungsverfah-
rens mit radioaktiven Stoffen o-
der ionisierender Strahlung eine 
Analyse zur Identifikation und 
Bewertung der Gefahr unbeab-
sichtigter Expositionen der be-
handelten Person durchgeführt 
wird.. 
 

redakt. Ein Punkt am Satzende zu viel.  

30  Art.1 § 118 Abs.2 
Nr.1 

1. eine Tätigkeit nach Absatz 1 
Nummer 1 nach deren Beendi-
gung unverzüglich bei einer von 
der zuständigen Behörde be-
stimmten ärztlichen oder zahn-
ärztlichen Stelle abgemeldet 
und  
 

reakt. Satzbau 1. nach der Beendigung einer 
Tätigkeit nach Absatz 1 Num-
mer 1 diese unverzüglich bei 
einer von der zuständigen Be-
hörde bestimmten ärztlichen 
oder zahnärztlichen Stelle ab-
gemeldet und  
 

31  Art. 1 § 118 Abs. 1 
Nr. 2 und Abs. 2 
Nr. 2 

(1) 2. ein Abdruck der Anmel-
dung der zuständigen Behörde 
übersandt wird.  
 

inhalt. In der Entwurfsfassung Stand 
15.02.2018 wurde die Nicht-Einhal-
tung als Ordnungswidrigkeit geahndet, 
in der Entwurfsfassung Stand 
30.05.2018 nicht mehr. 

Einfügen eines OWi-Tatbe-
standes in Art.1 § 171. 
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(2) 2. ein Abdruck der Abmel-
dung der zuständigen Behörde 
übersandt wird.  
 

 
Warum sieht man für die § 118 Abs. 1 
Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 keine OWi 
vor? 
Das Versäumnis einer Anmeldung bei 
der ärztlichen Stelle verhindert die 
Qualitätssicherung, da die Tätigkeit 
nach Absatz 1 Nummer 1  
bei der ÄS nicht registriert ist. 
 

32  Art.1 § 120 Abs.2 
Nr. 2 

2. Untersuchungen mit offenen 
radioaktiven Stoffen, ,  
 

redakt. Ein Komma streichen.  

33  Art.1 § 122 Abs.4 
Nr.2 

(4) Der Strahlenschutzverant-
wortliche hat dafür zu sorgen, 
dass weitere Erklärungen der in 
das Forschungsvorhaben einge-
schlossenen Person darüber ein-
geholt werden, dass sie mit Fol-
gendem einverstanden ist:  
(…) 
2. der Übermittlung der durch 
die Anwendung erhaltenen Ex-
positionen an die zuständige Be-
hörde.  
 

redakt./inhaltl. Übermittlung der Exposition? Hier ist 
wohl die Übermittlung der Daten zur 
Exposition gemeint anstatt einer Über-
mittlung der Exposition selbst. Um den 
Satzbau beizubehalten bietet sich die 
Verwendung des Wortes „Mitteilung“ 
an. 

(4) Der Strahlenschutzverant-
wortliche hat dafür zu sorgen, 
dass weitere Erklärungen der 
in das Forschungsvorhaben 
eingeschlossenen Person dar-
über eingeholt werden, dass 
sie mit Folgendem einverstan-
den ist:  
(…) 
2. der Mitteilung der durch 
die Anwendung erhaltenen 
Expositionen an die zustän-
dige Behörde.  
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34  Art.1 § 123 Abs.2 
Satz 2 

Ist die minderjährige Person in 
der Lage, Art, Bedeutung, Trag-
weite und Risiken der Anwen-
dung für sich zu erkennen und 
ihren Willen hiernach auszurich-
ten, sind zusätzlich deren per-
sönliche Erklärungen nach § 122 
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 
Satz 1 erforderlich.  
 

inhaltlich/redakt. Es sollte ausdrücklich aus der Rege-
lung hervorgehen, dass der Minder-
jährige einwilligungsfähig sein muss. 
Was die Einwilligungsfähigkeit bein-
haltet ist durch die Rechtsprechung 
hinreichend definiert worden (BGH, 
Urteil vom 28.11.1957, 4 Str 525/57) 
und muss nicht ausdrücklich in den 
Verordnungswortlaut aufgenommen 
werden. 
 

Ist die minderjährige Person 
fähig in die Anwendung ein-
zuwilligen, sind zusätzlich de-
ren persönliche Erklärungen 
nach § 122 Absatz 2 Satz 1 
und Absatz 4 Satz 1 erforder-
lich. 
 

35  Art.1 § 134 Einweisung in Tätigkeiten mit 
Strahlungsquellen 
 
Der Strahlenschutzverantwortli-
che hat dafür zu sorgen, dass 
bei der Anwendung am Men-
schen oder der Anwendung am 
Tier in der Tierheilkunde 
 
1. die beim Betrieb einer Anlage 
zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung, einer Bestrahlungs-
einrichtung oder einer Röntgen-
einrichtung beschäftigten Perso-
nen anhand einer deutschspra-
chigen Betriebsanleitung durch 
eine entsprechend qualifizierte 
Person in die sachgerechte 

rechtl./redakt. Der Paragraf fällt systematisch im Ab-
schnitt „Berechtigte Personen“ aus 
der Reihe. In der vorherigen Entwurfs-
fassung war er unter dem Abschnitt 
„Sicherung und Sicherheit von Strah-
lenquellen“ (§ 76) zu finden, was sys-
tematisch passender war. Der Para-
graph definiert inhaltlich nicht wer 
eine „berechtigte Person“ ist, sondern 
legt hauptsächlich deren Einweisung 
in die sachgerechte Handhabung von 
entsprechenden Anlagen oder Einrich-
tungen und deren Dokumentation 
fest. 
Es wird vermutet, dass die Verschie-
bung des Paragraphen bedeuten soll, 

§ 134 wird mit folgenden Än-
derungen nach § 86 als neuer 
§ 87 eingefügt: 
 
Der Strahlenschutzverant-
wortliche hat dafür zu sorgen, 
dass bei der Anwendung am 
Menschen oder der Anwen-
dung am Tier in der Tierheil-
kunde 
 
1. die beim Betrieb einer An-
lage zur Erzeugung ionisieren-
der Strahlung, einer Bestrah-
lungseinrichtung oder einer 
Röntgeneinrichtung beschäf-
tigten Personen nach § 132 
und § 133 anhand einer 
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Handhabung eingewiesen wer-
den,(…) 
 

dass eingewiesene Personen berech-
tigte Personen sind. Diese Vermutung 
sollte textlich klargestellt werden. 
 

deutschsprachigen Betriebs-
anleitung durch eine entspre-
chend qualifizierte Person in 
die sachgerechte Handhabung 
eingewiesen werden, (…) 
 

36  Art.1 § 138 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 

2. die Übernahme Ergebnisse 
der der Messung der Personen-
dosis einer anderen Person mit 
vergleichbaren Expositionsbe-
dingungen oder  
 

redakt.  2. die Übernahme der Ergeb-
nisse der der Messung der 
Personendosis einer anderen 
Person mit vergleichbaren Ex-
positionsbedingungen oder  
 

37  Art.1 § 138/ § 144 
Abs. 4 und 5 
StrlSchG 
 

 inhaltl./redakt. Bei Außerkrafttreten der gültigen 
StrlSchV am 31.12.2018 und Inkraft-
treten des Referentenentwurfes einer 
Verordnung zur weiteren Modernisie-
rung des Strahlenschutzrechtes Artikel 
1 StrlSchV läuft der Inhalt des § 114 
StrlSchG Abs. 4 und Abs. 5 ins Leere, 
weil § 56 StrlSchV 2001 im Referen-
tenentwurf andere Inhalte hat, als in 
§114 StrlSchG festlegt. Hier liegt ein 
redaktioneller Fehler im StrlSchG vor. 
So müsste es in § 114 Abs. 4 und 5 ei-
gentlich heißen: 
„…nach § 56 der Strahlenschutzver-
ordnung vom 20.Juli 2001 (BGBl. I S. 
1714; 2002 I S. 1459), die zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juli 

Änderung des StrlSchG oder 
einfügen eines neuen Paragra-
fen: 
 
§ 138a Dosisgrenzwerte für 
Einsatzkräfte  
 
(1) Es ist anzustreben, dass 
Einsatzkräfte nach § 3 Absatz 
13 des Strahlenschutzgeset-
zes, die bei einem Notfall be-
reits eine effektive 
Dosis von mehr als 250 Milli-
sievert erhalten haben oder 
bei denen der Grenzwert der 
Berufslebensdosis 
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2016 (BGBl. I S. 1843) geändert wor-
den ist.“ 
Es wird dringend empfohlen das 
StrlSchG dementsprechend zu ändern 
oder den Schutz der Einsatzkräfte über 
eine Einfügung im Referentenentwurf 
sicherzustellen. 
 

nach § 77 des Strahlenschutz-
gesetzes erreicht ist, bei wei-
teren Notfällen 
nicht in Situationen nach § 
114 Absatz 3 des Strahlen-
schutzgesetzes eingesetzt 
werden. 
 
(2) Bei der Ermittlung oder 
Abschätzung der Exposition 
einer Einsatzkraft nach § 3 
Absatz 13 des Strahlenschutz-
gesetzes in einer 
Notfallexpositionssituation 
sind die ermittelten oder ab-
geschätzten Körperdosen aus 
allen 
Einsätzen zu addieren, die 
von der Einsatzkraft in dieser 
Notfallexpositionssituation 
ausgeführt 
werden. Die Exposition einer 
Einsatzkraft während ihres 
Einsatzes in einer Notfallex-
positionssituation 
ist hinsichtlich des Grenzwer-
tes für die Berufslebensdosis 
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nach § 77 der Strahlenschutz-
verordnung zu berücksichti-
gen. 
 

38  Art. 1 § 143 Abs. 3 
Nr.2 

 (3) Das Bundesamt für Strahlen-
schutz erkennt eine Stelle nach 
Absatz 2 an, wenn  
die Stelle  
 
1. geeignete Messgeräte bereit-
stellen kann,  
 
2. über geeignete Ausrüstung 
und Verfahren zur Auswertung 
der Messgeräte verfügt, 
 

rechtl./inhaltl. Nummer 2 ist ein Problem, denn bis-
her gibt es in Deutschland nur 
MPA/KIT und Fa. Altrac, die diese An-
forderung erfüllen. Alle anderen neh-
men an den BfS Vergleichsmessungen 
mit ausländischen Dienstleistern teil. 
 
Es muss reichen, dass die Mittel zur 
Verfügung stehen.  
Sonst wird es nicht genügend Mess-
stellen geben. 

Änderung der Formulierung 
des Absatz 3 Nr. 2 zu: 
 
2. nachweisen kann, dass ihr 
geeignete Ausrüstung und 
Verfahren zur Auswertung der 
Messgeräte zur Verfügung 
stehen,(…) 
 

39  Art.1 § 145 Abs.5 
Satz 2 
 

(5) Der nach § 131 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes Ver-
pflichtete hat dafür zu sorgen, 
dass bei einer unterbliebenen o-
der fehlerhaften Messung die 
zuständige Behörde informiert 
wird. Die zuständige Behörde 
legt eine Ersatzdosis fest und 
veranlasst, dass die Ersatzdosis 
an das Strahlenschutzregister 
nach § 170 des Strahlenschutz-
gesetzes über-mittelt wird.  
 

inhalt./rechtl. vgl. Anmerkung lfd. Nr.18 Die zuständige Behörde kann 
eine Ersatzdosis festlegen und 
veranlasst, dass die Ersatzdo-
sis an das Strahlenschutzregis-
ter nach § 170 Strahlenschutz-
gesetz die nach § 169 des 
Strahlenschutzgesetzes be-
stimmte 
Messstelle übermittelt wird. 
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40  Art.1 § 159 Abs.1 (1) Die nach § 169 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes be-
stimmte Messstelle hat dem 
nach § 62 Absatz 1 Satz 1 zur Er-
mittlung der Körperdosis oder 
dem nach § 131 Ab-satz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes zur Ab-
schätzung der Exposition Ver-
pflichteten auf Anforderung 
Personendosimeter oder Mess-
geräte bereitzustellen.. 
 

redakt. Am Absatzende ist ein Punkt zu viel.  

41  Art.1 § 170 Abs.1 
Nr. 5 

... regelmäßig von der zuständi-
gen Behörde im Bestimmungs-
bescheid vorgegebene quali-
tätssichernde Maßnahmen 
durchzuführen und zu doku-
mentieren 
 

inhaltl. Sicherstellung einheitlicher qualitätssi-
chernder Kriterien  

…regelmäßig die [in einer 
Richtlinie] vorgegebenen qua-
litätssichernde Maßnahmen 
durchzuführen und zu doku-
mentieren 

42  Art. 1 § 170 Abs.1 
Nr. 7 

7. der für die Bestimmung zu-
ständigen Behörde über Gegen-
stand und Umfang seiner Sach-
verständigentätigkeit regelmä-
ßig oder aus besonderem Anlass 
zu berichten, insbesondere  
a) die im Rahmen jeder Prüfung 
angefertigten Aufzeichnungen 
einmal jährlich zusammenzufas-

inhaltl. Zurzeit berichten die SVen jährlich an 
alle BL, in denen sie als SV tätig sind. 
Darunter werden auch die Anzahl der 
in dem BL im Jahr durchgeführten 
Dichtheitsprüfungen an umschlosse-
nen radioaktiven Stoffen nach § 66 der 
noch gültigen StrlSchV gemeldet, wel-
che dann wiederum durch das Land an 
das BMU gemeldet wird.  
 

7. der für die Bestimmung zu-
ständigen Behörde und der 
Behörde, in deren Zuständig-
keitsbereich er tätig wird, 
über Gegenstand und Umfang 
seiner Sachverständigentätig-
keit regelmäßig oder aus be-
sonderem Anlass zu berichten, 
insbesondere  
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sen und der zuständigen Be-
hörde auf Verlangen vorzule-
gen,  
 

Es sollten daher auch die BL, in denen 
der SV tätig wird, über die jährliche 
Statistik informiert werden 

a) die im Rahmen jeder Prü-
fung angefertigten Aufzeich-
nungen einmal jährlich zusam-
menzufassen und der zustän-
digen Behörde auf Verlangen 
vorzulegen,  
 

43  Art. 1 § 176 Für Tätigkeiten, die bereits vor 
dem 31. Dezember 2018 aufge-
nommen wurden, hat die Prü-
fung nach § 65 Absatz 1, ob die 
Festlegung von Dosisrichtwer-
ten ein geeignetes Instrument 
zur Optimierung des Strahlen-
schutzes ist, bis zum 30. Juni 
2019 zu erfolgen. 

 

inhaltl. Bezüglich der Tätigkeit in fremden An-
lagen (gem. § 65 Abs. 1 S.2) ist die 
Übergangsfrist von 6 Monaten zu 
knapp bemessen. Große Betriebe mit 
vielen Abgrenzungsverträgen werden 
innerhalb von 6 Monaten kaum alle 
Abstimmungen mit den SSV der frem-
den Anlagen geführt haben; eine län-
gere Frist von 12 Monaten wäre ange-
messen.  
 

…bis zum 31. Dezember 2019 
zu erfolgen. 

44  Art. 1 § 183 
 

Personen oder Organisationen, 
die erstmalig einen Antrag auf 
Bestimmung zum Sachverstän-
digen nach § 172 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 des Strahlenschutz-
gesetzes stellen, können abwei-
chend von § 168 Absatz 1 Num-
mer 2 und 3 bis zum 1. Januar 
2022 die fachliche Qualifikation 
dadurch nachweisen, dass sie 
belegen, dass die Person, die 

inhaltl. Bisher gibt es für die Sachverständigen 
nach § 66 StrlSchV aktuelle Fassung 
keine Fachkunde. Es gibt in den BL 
langjährig tätige SV, die alle Voraus-
setzungen für die Fachkunde erfüllen, 
diese aber nach neuer Rechtslage 
noch beantragen werden müssen. So-
lange der Antrag noch nicht beschie-
den ist, können diese Sachverständi-
gen nicht tätig werden. 

Ergänzung des § 183. Einfügen 
einer Übergangsfrist. 
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Prüfungen durchführen soll, 
über umfangreiche Kenntnisse 
im allgemeinen Strahlenschutz 
und vertiefte Kenntnisse hin-
sichtlich des Strahlenschutzes 
bei Arbeitsplätzen mit Exposi-
tion durch natürlich vorkom-
mende Radioaktivität verfügt. 
 

Deswegen ist eine Übergangsfrist not-
wendig, die sich diesen Personen an-
nimmt. 
 

45  Art. 1 Anlage 2 
Teil A Nr.5 

5. Informationen über vorlie-
gende Zulassungen oder Geneh-
migungen aufgrund anderer na-
tionaler und internationaler auf-
grund anderer nationaler oder 
internationaler Vor-schriften, 
die in engem Zusammenhang 
mit der zu prüfenden Tätigkeits-
art stehen. 
 

redakt. Wortwiederholung streichen. 5. Informationen über vorlie-
gende Zulassungen oder Ge-
nehmigungen aufgrund ande-
rer nationaler und internatio-
naler aufgrund anderer natio-
naler oder internationaler 
Vorschriften, die in engem Zu-
sammenhang mit der zu prü-
fenden Tätigkeitsart stehen. 
 

46  Art. 1 Anlage 8 f  f) redakt. 
 

„f)“ löschen  

47  Art. 1 Anlage 8  inhaltl./redakt. Anlage IV Teil A Nr. 1 Buchstaben f) 
und g) der aktuellen StrlSchV fehlen in 
der Entwurfsfassung. 
 

 

48  Art. 1 Anlage 8 
Teil G Nr. 3 

3. Es sind nur solche Schmelzbe-
triebe geeignet, bei denen ein 
Mischungsverhältnis von 1:10 

redakt. Wegen der Einheitlichkeit der Einhei-
ten auch hier Mg verwenden 

3. Es sind nur solche Schmelz-
betriebe geeignet, bei denen 
ein Mischungsverhältnis von 
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von freigegebenem Metall-
schrott zu anderen Metallen ge-
währleistet werden kann oder 
die einen Durchsatz von min-
destens 40 000 Tonnen im Ka-
lenderjahr aufweisen. 
 

1:10 von freigegebenem Me-
tallschrott zu anderen Metal-
len gewährleistet werden 
kann oder die einen Durchsatz 
von mindestens 40 000 Mega-
gramm im Kalenderjahr auf-
weisen. 

49  Art. 1 Anlage 19 
Teil D Nr. 1 

In der Formel 

 
 

redakt. Punkt über H in die Mitte des Buchsta-
ben verschieben 

 

50  Art.3 § 1 Abs.2 (2) Die Angaben nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 sind jeweils 
zum Stichtag 31. Dezember 
fortzuschreiben und bis zum 
darauf folgenden 31. März der 
zuständigen Behörde und  (…) 
 

redakt. Es gibt nur einen Satz in Absatz 1. (2) Die Angaben nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 sind jeweils 
zum Stichtag 31. Dezember 
fortzuschreiben und bis zum 
darauf folgenden 31. März der 
zuständigen Behörde und  
 

51  Art. 3 § 8 Satz 2 …, beseitigen lässt oder deren 
Beseitigung ermöglicht. § 34 Ab-
satz 2 Satz 4 der Strahlenschutz-
verordnung bleibt unberührt. 
 

redakt. § 34 hat keinen Absatz. 
 
Bitte entsprechend korrigieren. 

 

52  Art. 15 Nummer 2 
zu § 3 Abs.5 Satz 
1 

(5) (…)ist über die Zuordnung zu 
entscheiden unter Berücksichti-
gung der Art der Anlage, ins-be-
sondere der Art und Menge der 
darin vorhandenen Stoffe, so-
wie(…) 

redakt./inhaltl. Formulierung sollte an die derzeit 
noch aktuelle StrlSchV § 3 Abs.5 ange-
passt werden. 

(5) (…)ist über die Zuordnung 
zu entscheiden unter Berück-
sichtigung der Art der Anlage, 
insbesondere der Art und 
Menge der darin vorhandenen 
radioaktiven Stoffe, sowie(…) 
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53  Art. 18  

Anlage 6 Nr. 2.2 
Kriterium N 2.2.3 

Sonstige Vorkommnisse im Zu-
sammenhang mit Konditionie-
rung, Handhabung, Transport 
und Lagerung radioaktiver Ab-
fälle. 

inhaltl. Die Formulierung dieses Meldekriteri-
ums gibt Raum für Auslegungsspiel-
raum:  
Falls „Vorkommnis“ im Sinne der Defi-
nition des neuen § 1 Abs. 15 StrlSchV 
gemeint ist, wäre dieses Meldekrite-
rium redundant, da für Expositionssi-
tuationen bereits ausreichend Melde-
kriterien vorhanden sind.  
Falls beabsichtigt ist, diese Meldekrite-
rien auch für beinahe Expositionen 
greifen zu lassen, sollte die Formulie-
rung entsprechend präzisiert werden.  
Falls gemeint ist, dass sämtliche vom 
normalen Betriebsablauf abweichen-
den Ereignisse gemeldet werden sol-
len, so könnte dies zu einer  hohen An-
zahl von Meldungen führen. Hier wäre 
zu befürchten, dass die tatsächlich 
wichtigen Ereignisse in einer Flut von 
Meldungen untergehen. 
 

Das Meldekriterium sollte ent-
sprechend der Anmerkung 
entweder gestrichen oder prä-
zisiert werden. 

54  Begründung zu 
Art. 18 zu Num-
mer 5; letzter Ab-
satz 

Für besondere Vorkommnisse 
außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der AtSMV enthält § 98 
Absatz 6 der Strahlenschutzver-
ordnung nach Artikel 1 eine 
dem geänderten § 6 Absatz 3 

redakt. Es gibt keinen Art.1 § 98 Absatz 6 
Strahlenschutzverordnung im aktuel-
len Entwurf. 
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AtSMV vergleichbare Regelung, 
deren geringfügig abweichende 
Formulierung dem Um-stand 
Rechnung trägt, dass die Strah-
lenschutzverordnung für ihren 
Anwendungsbereich keinen ab-
schließenden Katalog der Mel-
dekriterien enthält. 
 

 


